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1. Einleitung

In Zeiten der Globalisierung sind komplexe Unternehmensstruktu-
ren und -beziehungen in vielen Branchen die Regel. Nicht zuletzt 
die Brandkatastrophen in Textilfabriken der letzten Jahre haben 
menschenrechtliche Unternehmensverantwortung in der Liefer- 
und Wertschöpfungskette in den Blick der Öffentlichkeit gerückt. 
Der folgende Artikel soll aufzeigen, mit welchen Problemen die 
Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen 
konfrontiert sind, wenn sie Rechtsschutz in Europa begehren. Zur 
Veranschaulichung wird ein aktuell rechtsanhängiger Fall vorge-
stellt, der typische Probleme bei Justizfällen von Menschenrechts-
verletzungen durch Unternehmen aufzeigt. Der Artikel gibt einen 
Überblick über juristische Hebel bei der Umsetzung effektiver 
Unternehmensverantwortung mit besonderer Berücksichtigung 
der Entschädigungs- und Wiedergutmachungsmöglichkeiten für 
die Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen. Aktuelle euro-
päische Reformbestrebungen zur Effektivierung des juristischen 
Menschenrechtsschutzes in der Unternehmensverantwortung 
sollen einen Beitrag zur Debatte liefern, inwiefern das Recht als 
konstitutives Element des gesellschaftlichen Zusammenwirkens 
modern ausgelegt bzw. als Steuerungsinstrument angepasst 
werden kann.

2. Komplexe Unternehmensstrukturen und negative Wir-
kungen

Die Rolle der europäischen Wirtschaft auf dem Globus ist nicht 
marginal: Ein Viertel der 100 größten börsennotierten Unter-
nehmen der Welt haben ihren Hauptsitz in der Europäischen 
Union1, die EU beherrscht 20% des Ex- und Imports in der 
Welt.2 Seit 2007 stellt die EU mit einem Bruttoinlandsprodukt 
von € 13,920.541 Millionen (Stand 2014) noch vor den USA 
den weltführenden Wirtschaftsraum.3 Mehr als die Hälfte der 
börsennotierten Unternehmen auf den britischen, französischen 
und deutschen Börsen4 wurden zwischen 2005 und 2013 mit 
Menschenrechtsverletzungen und negativen Wirkungen auf die 
Umwelt in Verbindung gebracht. Ein Großteil der Vorfälle ereig-
nete sich außerhalb der Europäischen Union.5 Der Ausschuss 
für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte der Vereinten 
Nationen äußerte sich Ende 2013 in seinen abschließenden 
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Bemerkungen zu Österreich besorgt über die fehlende Aufsicht 
über die im Ausland tätigen österreichischen Unternehmen und 
forderte Österreich auf, sicherzustellen, dass alle wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte vollständig respektiert und die 
InhaberInnen der Rechte angemessen geschützt werden.6 

Komplexe Unternehmensstrukturen und -beziehungen erweisen 
sich bei Menschenrechtsverletzungen (in außereuropäischen 
Ländern) als besonders problematisch: Unternehmen agieren 
via Tochter- oder Zulieferunternehmen, die juristisch eigen-
ständige Personen und damit grundsätzlich von einer Haftung 
der zumindest formell unabhängigen wirtschaftlichen Entitäten 
ausgeschlossen sind. Die formale Auslagerung unter faktischer 
Kontrolle ist insbesondere im Textil-, Lebensmittel- und IT-Sektor 
bekannt. Dies hat dazu geführt, dass auch in Europa immer 
wieder Gerichtsverfahren gegen Unternehmen anhängig wer-
den, die in Ländern des sogenannten globalen Südens bei der 
Verletzung von Menschenrechten oder der Verursachung von 
Umweltschäden involviert sind.

Im März 2015 reichten vier Opfer der Brandkatastrophe vom 11. 
September 2012 in der Textilfabrik Ali Enterprises in Karachi, 
Pakistan Klage beim Landgericht Dortmund gegen die deutsche 
Tengelmann-Tochter KIK Textilien und Non-Food GmbH ein. Sie 
begehren jeweils E 30.000 Schmerzensgeld. Der Brand forderte 
mindestens 259 Tote und zahlreiche Verletzte, da Fenster ver-
gittert, Fluchtwege verstellt und Brandsicherheitsvorrichtungen 
nicht hinreichend installiert waren.7 Die Kläger Muhammad Jabir, 
Abdul Aziz Khan Yousuf Zai und Saeeda Khatoon verloren bei 
dem Brand ihre Söhne. Der Kläger Muhammad Hanif erlitt bei 
dem Brand schwere Verletzungen. Die Firma Ali Enterprises 
produzierte bis Ende 2011 mindestens zu 75% für das west-
phälische Unternehmen KIK Kleidungsstücke der Marke OKAY.8 

Seit	2007	pflegte	KIK	Geschäftsbeziehungen	zur	Textilfabrik	Ali	
Enterprises. Im Jahr 2012 zahlte KIK eine Soforthilfe, die Ver-
handlungen über weitere Entschädigungen – insbesondere auch 
für den Einkommensverlust der Kläger – scheiterten schließlich 
im Dezember 20149.

In der Klagebegründung wird u.a. angeführt, dass das Unterneh-
men	KIK	für	eigene	Sorgfaltspflichtverletzung	durch	Unterlassen	in	
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Haftung zu nehmen sei, da es die ihr obliegenden Kontroll- und Ein-
flussmöglichkeiten	nicht	wahrgenommen	habe.	Rechtsgrundlage	
hierfür ist ein (nichtvertraglicher) Schadensersatzanspruch wegen 
Verletzung	der	menschenrechtlichen	Sorgfaltspflicht	gegenüber	
den ArbeiterInnen und ihren Angehörigen der Ali Enterprises. 
Zwar hatten die ArbeiterInnen der Ali Enterprises kein direktes 
Vertragsverhältnis mit KIK, das Unternehmen jedoch hat seinen 
Verhaltenskodex in ihre jeweiligen Lieferverträge aufgenommen 
und darin die regelmäßige Überprüfung in Form von Audits vor-
gesehen.10 Der Code of Conduct versichert die Einhaltung von 
internationalen Menschenrechten, Gesundheits- und Sicherheits-
standards für alle Menschen, die für KIK arbeiten, somit auch 
für die MitarbeiterInnen der Ali Enterprises. Das Unternehmen 
hatte Kenntnis über oftmals auftretende Brände. Der Mangel an 
Brandschutzvorrichtungen wurde in einem von KIK durchgeführten 
Audit im Jahr 2007 festgestellt. Weitere Überprüfungen fanden 
im Jahr 2009 und 2011 statt. Schließlich seien die gefährlichen 
Arbeitsbedingungen in der Textilbranche bekannt. Dennoch 
hat es KIK unterlassen, effektive Maßnahmen zu ergreifen, um 
grundlegende Feuerschutzstandards sicherzustellen.11

3. Hürden internationaler Unternehmensverantwortung

Der Fall wirft mehrere juristische Fragen auf und zeigt juristische 
Hürden, die typisch für Verfahren gegen Unternehmen wegen 
der Verletzung von Menschenrechten im Ausland sind. Das 
Grundproblem ist die Komplexität der Struktur von Unternehmen. 
Auch wenn juristisch eigenständige Unternehmen wirtschaftlich 
miteinander	 verflochten	sind,	 gelten	 sie	gesellschaftsrechtlich	
als voneinander unabhängige juristische Personen. Die Investo-
rInnen eines Unternehmens können grundsätzlich nicht für die 
Aktivitäten anderer Unternehmen haftbar gemacht werden. Die 
lange Kette an Zulieferern führt dazu, dass es einen weiten 
Kreis potentiell Verantwortlicher gibt und die VerursacherInnen 
von	 Pflichtverletzungen	 somit	 oft	 schwer	 auszumachen	 sind.	
Teilweise verfügen nicht einmal die Unternehmen über Kenntnis 
ihrer gesamten Liefer- und Wertschöpfungskette.

Auf Verfahrensebene stellt sich das Problem der Zuständigkeit:
Gemäß der Brüssel-I-Verordnung12 ist das Gericht am Sitz des 
beklagten Unternehmens, also von KIK in Deutschland, zuständig. 
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Die Zuständigkeit von internationalen Rechtsfällen ist im Inter-
nationalen Privatrecht geregelt. Die Brüssel-I-Verordnung sieht 
vor, dass Verfahren in Zivil- und Handelsrechtsangelegenheiten 
vor einem Gericht im Land des Beklagten zu verhandeln sind. 
Für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen aus anderen 
Ländern hat dies zur Folge, dass sie einen Rechtsanwalt oder 
eine	Rechtsanwältin	des	Landes,	in	dem	das	Verfahren	stattfin-
det, engagieren und ggfs. zum Prozess eigens anreisen müssen. 
Damit tragen sie zusätzlich ein enormes Kostenrisiko. 

Eine weitere Erschwernis ist die Frage des anwendbaren Rechts: 
Gemäß der Rom-II-Verordnung13 ist im Fall von außervertraglichen 
Ansprüchen aus unerlaubter Handlung (wie hier in der Klage ge-
gen KIK) das Recht des Landes anwendbar, in dem der Schaden 
eintritt. Das ist im Fall Jabir e.a. gegen KIK das pakistanische 
Recht. Dies ist problematisch, wenn der Menschenrechtsschutz in 
dem betreffenden Land geringer ausfällt als in Europa14. Darüber 
hinaus müssen sich sowohl die RechtsanwältInnen als auch die 
RichterInnen in pakistanisches Recht einarbeiten. Dies ist mit 
größerem Zeitaufwand verbunden. Für die Parteien des Rechts-
streits bedeutet dies, dass sie nicht bloß eine/-n europäische/-n 
Anwalt/Anwältin engagieren und damit auch bezahlen können 
und müssen. Für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen 
bedeutet dies auch erneut einen zusätzlichen Kosten- und Zeit-
aufwand für das angestrebte Verfahren. Auf Gerichtsseite laufen 
die ohnehin überlasteten RichterInnen Gefahr, einen solchen 
Fall nicht adäquat behandeln zu können. 

Neben dem Kostenrisiko des Verfahrens ist die Beweislastrege-
lung eine weitere Hürde für potentielle KlägerInnen. Grundsätzlich 
haben die KlägerInnen im Zivilrecht die anspruchsbegründen-
den Tatsachen darzulegen und zu beweisen. Der Nachweis der 
Pflichtverletzung	berührt	jedoch	oft	Tatsachen,	die	im	unterneh-
mensinternen Bereich gelegen und daher nicht öffentlich einseh-
bar sind. Dies betrifft beispielsweise Verträge, Korrespondenzen 
oder betriebsinterne Vereinbarungen.

Im Fall Jabir e.a. gegen KIK ist der Vertrag zwischen Ali Enterprise 
und KIK bislang nicht vorgelegt worden. Insofern ist es Klägern 
z.T.	nur	 schwer	möglich,	Pflichtverletzungen	zu	beweisen.	 Im	
vorliegenden Fall tritt ein verknüpftes Problem der Beweislast und 

Menschenrechtliche Unternehmensverantwortung: Möglichkeiten – M. Kaufmann

anwendbares 
Recht

Beweislast



WISO 39. Jg. (2016), Nr. 258

Menschenrechtliche Unternehmensverantwortung: Möglichkeiten – M. Kaufmann

des anwendbaren Rechts auf. Würde der Fall nach deutschem 
Recht behandelt werden, läge ein Verstoß gegen die deutschen 
Unfallverhütungsvorschriften vor. Hier sieht das deutsche Recht 
eine andere Beweisregelung vor: es gilt der Beweis des ersten 
Anscheins für die Unfallursächlichkeit, so dass das Unternehmen 
beweisen müsste, dass es gerade keinen kausalen Beitrag für 
den Unfall geleistet hat. Da pakistanisches Recht anwendbar 
ist, greift diese Regelung aber nicht, was die Position der Kläger 
und Opfer der Brandkatastrophe erschwert.15 

Auch	die	Bestimmung	des	menschenrechtlichen	Sorgfaltspflicht-
maßstabs ist eine offene Frage: Das deutsche und auch das 
österreichische	Zivilrecht	 kennen	Verkehrssicherungspflichten	
und	Sorgfaltspflichten	von	Unternehmen.	Menschenrechtsfälle	
mit Auslandsbezug sind jedoch bis dato nicht entschieden wor-
den.16 Es gibt internationale Empfehlungen zur Implementierung 
menschenrechtlicher	Sorgfaltspflichten,	die	teilweise	durchaus	
konkret	die	Pflicht	von	Unternehmen	auch	in	der	Liefer-	und	Wert-
schöpfungskette zur Einhaltung der Menschenrechte bestimmen. 
Hervorzuheben sind hier die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen17 und die United Nations Guiding Principles on Busi-
ness and Human Rights18. Allerdings haben diese internationalen 
Standards einen nicht verbindlichen Charakter. Eine nationale 
Umsetzung dieser Standards hat bisher nicht stattgefunden. Die 
nationalen	Regelungen	zu	unternehmerischen	Sorgfaltspflichten	
sind sehr allgemeiner Natur und weder explizit für Menschen-
rechtsbelange noch für die extraterritoriale Anwendung entwickelt 
worden. Inwiefern hier im Rahmen richterlicher Rechtsfortbildung 
menschenrechtliche	Sorgfaltspflichten	für	Menschenrechtsver-
letzungen in der Liefer- und Wertschöpfungskette angenommen 
werden, werden die von zivilgesellschaftlichen Organisationen 
unterstützten Menschenrechtsklagen wie jene gegen KIK zeigen. 
Diverse Menschenrechtsorganisationen empfehlen eine rechtlich 
normierte	Klarstellung,	dass	nichtvertragliche	Sorgfaltspflichten	
für Menschenrechtsklagen auch im Ausland bestehen.19

Problematisch ist ferner die Frage, inwiefern in Verhaltenskodizes 
beschriebene	 Sorgfaltspflichten	 von	 Unternehmen	 materiell-
rechtliche Ansprüche begründen können. Denn grundsätzlich ist 
ein	Code	of	Conduct	eine	freiwillige	Selbstverpflichtung.	Jedoch	
ist durchaus argumentierbar, dass eine freiwillig eingegangene 
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Verpflichtung	auch	verbindlich	wirken	kann.	Zivilgesellschaftliche	
Organisationen fordern, dass Unternehmen bei Nichterfüllung 
von ihren Verhaltenskodizes auch rechtlich in Haftung genom-
men werden sollen.20 Es wird sicherlich sehr davon abhängen, 
wie	eine	 solche	Corporate	Social	Responsibility-Verpflichtung	
formuliert ist. Die Entscheidung des Landgerichts Dortmund wird 
auch in dieser Hinsicht mit großer Spannung zu erwarten sein.

Bei zivilrechtlichen Verfahren sind die Kosten grundsätzlich von 
den Parteien, KlägerInnen wie Beklagten, selbst zu tragen. Die 
Höhe der Verfahrenskosten hängt in der Regel vom Streitwert 
ab. In der vorliegenden Klage gegen KIK richtet sich der Streit-
wert nach der Höhe des Schadenersatzes, den die KlägerInnen 
von KIK begehren. Zu tragen sind zusätzlich Gerichts- und 
Anwaltskosten. Das Urteil bestimmt auch die Kostenaufteilung. 
Wird also dem Kläger z.B. nur teilweise Recht gegeben, hat 
der Beklagte auch nur teilweise seine Kosten zu übernehmen. 
Umgekehrt: der Kläger hat dann auch teilweise die Kosten des 
Beklagten zu übernehmen, auch die seiner RechtsanwältInnen. 
Bereits während des Verfahrens müssen die Parteien teilweise 
in Vorkasse gehen: Dies betrifft Auslagen beispielsweise für 
Kostenabschläge für AnwältInnen, Gerichtskostenvorschüsse, 
Reisekosten usw. Für die Opfer von Menschenrechtsverletzun-
gen aus den Ländern des sogenannten globalen Südens sind 
dies in aller Regel Summen, die sie nicht aufbringen können. 
Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die Fälle, die 
bislang in Europa geführt wurden, von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen unterstützt wurden. Auch der Fall Jabir e.a. ge-
gen KIK wird durch das European Center for Constitutional and 
Human Rights (ECCHR) unterstützt, das durch exemplarische 
Gerichtsfälle Menschenrechte mit juristischen Mitteln schützen 
und durchsetzen will.21

4. Der Mangel allgemeiner Konkurrenzbedingungen 

Neben den menschenrechtlichen Problemen in der globalen 
Zulieferkette werden weitere vier typische Beteiligungsformen 
von Unternehmen an Menschenrechtsverletzungen ausgemacht: 
Zerstörung von Lebensgrundlagen durch extraktive Industrien 
und Infrastrukturprojekte, Privatisierungen von Dienstleistungen 
öffentlicher Daseinsvorsorge, gewaltsame staatliche und nicht-
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staatliche Unterdrückung sozialer Proteste und Investitionen in 
Kriegs- und Krisengebieten.22 Beispiele öffentlichkeitswirksamer 
Fälle mit internationaler Beteiligung europäischer Unternehmen 
an Menschen- und Umweltrechtsverletzungen sind neben den 
Brandkatastrophen in Pakistan und Bangladesch die Ölkatast-
rophen im Nigerdelta23, deponierter Giftmüll aus Europa an der 
Elfenbeinküste24 und die Verletzung indigener Rechte bei dem 
brasilianischen Staudammprojekt Belo Monte25.

Seit den 1970er-Jahren gibt es auf UN-Ebene Initiativen, die Rolle 
multinationaler Unternehmen und ihre negativen Wirkungen auf 
Mensch und Umwelt in der Welt effektiver zu steuern.26 Unterneh-
men beteiligen sich an Menschenrechtsverletzungen, teilweise 
unmittelbar, oftmals indirekt via Tochter- und Zulieferunternehmen. 
Wenn es möglich ist, durch Unterminierung internationaler Ar-
beitsrechtsstandards und Gesundheitsschutzregelungen Kosten 
in der Produktion zu sparen, erhalten die Unternehmen, die diese 
Gesetzeslücken oder -grauzonen ausnutzen, einen Konkur-
renzvorteil gegenüber jenen Unternehmen, die Sicherheits- und 
Arbeitsrechte sowie Umweltschutzbestimmungen einhalten. Die 
Konkurrenz um die billigste Produktion und damit Erhöhung der 
Rentabilität kann somit dazu führen, dass sich die Grauzonen 
verfestigen.27 Insofern können freiwillige CSR-Initiativen sowie 
Appelle an Unternehmen, bei ihren Geschäftsgebaren internatio-
nale Menschenrechtsstandards einzuhalten, keine erschöpfende 
Antwort sein. Daher wird in dem Diskurs um Unternehmensver-
antwortung und Menschenrechte die Forderung nach regulativen 
Maßnahmen laut. Wenn Unternehmen, die international agieren, 
wissen, dass Verletzungen auch in der internationalen Liefer- und 
Wertschöpfungskette zu Haftungsansprüchen führen können, 
könnte	eine	menschenrechtliche	Sorgfaltspflichtprüfung	bei	allen	
Unternehmen Teil des allgemeinen Risikomanagements werden. 
Menschenrechtlich konformes Agieren würde zur allgemeinen 
Konkurrenzbedingung für Unternehmen gemacht. 

5. Juristische Hebel für effektiveren Menschenrechtsschutz 

Der Fall Jabir e.a. gegen KIK zeigt die Schwierigkeit für Opfer 
von Menschenrechtsverletzungen, Rechtsschutz zu begehren. In 
Europa werden diverse rechtsgestalterische Vorschläge debat-
tiert, die Entschädigungs- und Wiedergutmachungsinstrumente zu 
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effektivieren. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, Unterneh-
mensverantwortung	und	menschenrechtliche	Sorgfaltspflichten	
gesetzlich zu implementieren. Hier gilt es zu differenzieren nach 
der Art der Verletzung, dem betroffenen Wirtschaftssektor und 
den Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen. Im Jahr 2014 
hat ECCHR ein Rechtsgutachten zum Menschenrechtsschutz 
bei Auslandsaktivitäten österreichischer Unternehmen erstellt, 
das zu folgenden Schlussfolgerungen kommt: Im nationalen 
Recht gibt es (verbindliche) Rechtsinstrumente für Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen im Ausland. 
Es existiert allerdings kaum Rechtspraxis hierzu, was wohl auf 
mangelnde Ressourcen sowohl der RechtspraktikerInnen als 
auch der Geschädigten schließen läßt. Darüber hinaus gibt es 
typische Fallgruppen von Menschenrechtsverletzungen in der 
internationalen Liefer- und Wertschöpfungskette, die derzeit nicht 
hinreichend reguliert sind. Das führt zu Rechtsunsicherheit für 
Unternehmen und mangelndem Rechtsschutz für Geschädigte. 
Insbesondere hinsichtlich der Haftungsregelungen ist ein Re-
formbedarf festzustellen. Hier sind verschiedene Umsetzungs-
möglichkeiten denkbar und notwendig.28 

5.1 Gerichtliche Zuständigkeit für Tochter- und Zulieferunter-
nehmen

Nach der Brüssel I Verordnung sind europäische Gerichte zu-
ständig für Klagen in Zivil- und Handelsrechtsangelegenheiten 
gegen Personen – und damit auch juristische Personen, wie Un-
ternehmen –, die ihren Wohnsitz bzw. Sitz in einem europäischen 
Mitgliedsstaat haben;29 Unternehmen mit Sitz in Europa können 
hier geklagt werden. Tochterunternehmen und Zulieferunterneh-
men jedoch, die ihren Sitz im außereuropäischen Ausland haben, 
werden durch diese Regelung nicht berücksichtigt. Sowohl die 
nationalen als auch der europäische Gesetzgeber könnten die 
internationale	Zuständigkeit	durch	Modifikation	des	Internatio-
nalen Privatrechts ändern, sodass zumindest Klagen gegen die 
Tochter- und Zulieferunternehmen in Europa zulässig sind, wenn 
die zu beklagenden Unternehmen in engem wirtschaftlichen und 
rechtlichen Zusammenhang mit dem europäischen Mutter- bzw. 
beauftragenden Unternehmen stehen. Die Niederlande haben 
eine solche nationale Regelung, wodurch die Klage gegen die 
100%ige Tochter von Shell – Shell Nigeria – gemeinsam mit der 
Klage gegen das in den Niederlanden ansässige Mutterunter-
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nehmen im Fall Oguru e.a. gegen Royal Dutch Shell und Shell 
Nigeria von niederländischen Gerichten als zulässig erachtet 
wurde. D.h. für nationale Gesetzgeber besteht die Möglichkeit, 
den Anwendungsbereich der Brüssel-I-Verordnung zu erweitern. 
Oder die Brüssel-I-Verordnung selbst wird dahingehend modi-
fiziert,	 dass	 auch	Klagen	gegen	eng	assoziierte	Tochter-	 und	
Zulieferunternehmen in Europa zulässig werden.30

5.2 Anwendbares Recht
Kommt ausländisches Recht zur Anwendung, dann ergibt sich 
ein Problem, sofern hierdurch der durch das betreffende auslän-
dische Recht gebotene Menschenrechtsschutz geringer ausfällt. 
Darüber hinaus kann es aus Kostengründen für die Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen interessant sein, ein Verfahren 
in Europa nach europäischem Recht bzw. dem Recht des je-
weiligen Mitgliedsstaats, in dem verhandelt wird, anzuwenden. 
Die Rom-II-Verordnung kennt ein Wahlrecht des Geschädigten 
bezüglich des anwendbaren Rechts bei Umweltschädigungen.31 

Das ECCHR schlägt vor, das Wahlrecht auf Fälle von Menschen-
rechtsverletzungen bei außervertraglichen Schuldverhältnissen 
auszuweiten.32

5.3 Beweiserleichterungen und Beweislastumkehr
In Zivilverfahren obliegt den Parteien grundsätzlich die Be-
weisführung (sogenannte Verhandlungsmaxime). Dabei gilt 
grundsätzlich das Beweismaß der hohen Wahrscheinlichkeit: 
Die Parteien haben darzulegen, dass sich die vorgebrachten 
Tatsachen mit hoher Wahrscheinlichkeit in der beschriebenen 
Form zugetragen haben. Kann das Gericht der Darlegung der 
Parteien nicht folgen, kommen die Beweislastregelungen zur 
Anwendung: Wer die Beweislast trägt, verliert den Prozess. 
Dabei hat in zivilrechtlichen Verfahren grundsätzlich jede Partei 
die für sie begünstigenden, anspruchsbegründenden Tatsachen 
zu belegen. Das führt in Verfahren von Drittgeschädigten gegen 
Unternehmen in der Regel zu großen Schwierigkeiten, da die 
unternehmensinternen	Vorgänge	wie	Sorgfaltspflichtmaßnahmen,	
Korrespondenzen mit Tochter- und Zulieferunternehmen bzw. 
innerhalb des Unternehmens, nicht öffentlich zugänglich sind. 
Das ECCHR schlägt vor, bei Menschenrechtsklagen gegen Unter-
nehmen opferbegünstigende Regelungen sowohl hinsichtlich des 
Beweismaßes als auch hinsichtlich der Beweislast zu schaffen. So 
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kennt das Gesetz z.B. bei wettbewerbswidrigem Verhalten nach 
dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
Beweislastumkehrungen, die auch auf Menschenrechtsklagen 
gegen Unternehmen ausgeweitet werden könnten.33 Dann müsste 
z.B.	das	Unternehmen	darlegen,	dass	es	sorgfaltspflichtgemäß	
gehandelt hat, und nicht die Geschädigten, dass das Unterneh-
men	gegen	die	Sorgfaltspflicht	verstoßen	hat.	Andernfalls	würde	
die	Vermutung	des	Pflichtverstoßes	gelten.	Die	Geschädigten	
träfe für ihre Behauptung über einen durch das Unternehmen 
zu	vertretenden	Verstoß	der	Sorgfaltspflicht	keine	Beweispflicht.	
(Sie müssten ihre Behauptung lediglich glaubhaft darlegen.)

5.4 Europäisches Strafrecht
Die Europäische Union kennt gemäß Artikel 83 (1) des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union strafrechtliche 
Kompetenzen bei Straftaten besonderer Schwere mit grenz-
überschreitendem Bezug. Eine Harmonisierung ist gerade in den 
grenzüberschreitenden Fällen im Sinne eines effektiven Schutzes. 
Neben derzeit geregelten Bereichen wie Menschenhandel, se-
xuelle Ausbeutung, Korruption oder Terrorismus schlägt ECCHR 
vor, auch besonders schwere Menschenrechtsverletzungen durch 
Unternehmen in diese Liste aufzunehmen.34

5.5 Gewerberecht
Über die Gewerbeordnung (siehe § 69 GewO) kann der Bun-
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten zur Vermeidung 
einer Gefährdung von Leben oder Gesundheit von Menschen 
Verordnungen erlassen. Es ist nicht judiziert, ob diese Kompe-
tenz auch für Auslandsaktivitäten von Unternehmen gilt. Insofern 
wird vorgeschlagen, dies explizit einzuschließen. Darüber hinaus 
könnte der Bundesminister entsprechende Schutznormen für 
Menschenrechte bei Wirtschaftsaktivitäten erlassen.35

5.6 Klare Sorgfaltspflichten im Straf- und Zivilrecht 
Es	ist	rechtlich	unklar,	wie	weit	unternehmerische	Sorgfaltspflich-
ten für Unternehmen hinsichtlich der Menschenrechte gelten 
– sowohl was die konkrete Verhaltensanordnung angeht, als 
auch den extraterritorialen Anwendungsbereich. Internationale 
Leitsätze wie die von der OECD oder der UN entwickelten Prin-
zipien36 geben recht konkrete Empfehlungen über das Ausmaß 
der menschenrechtlichen Unternehmensverantwortung auch be-
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züglich der Liefer- und Wertschöpfungskette. Das ECCHR schlägt 
vor, sowohl im Zivil- als auch im Strafrecht menschenrechtliche 
Sorgfaltspflichten	bei	Auslandsaktivitäten	zu	implementieren,	um	
auch internationale Liefer- und Wertschöpfungsketten explizit 
(menschen-)rechtlich zu berücksichtigen.

6. Europäische Bewegungen

In Frankreich wurde am 23. März 2016 ein Gesetzesentwurf zu 
den	Sorgfaltspflichten	der	Muttergesellschaften	und	beauftragen-
den Unternehmen im Zivil- und Handelsrecht in zweiter Lesung 
angenommen.37 38 Das Gesetz sieht vor, dass Unternehmen, die 
mindestens 10.000 MitarbeiterInnen weltweit beschäftigen, einen 
menschenrechtlichen Sorgfaltsplan in Bezug auf die Aktivitäten 
des Unternehmens entwickeln und umsetzen sollen. Eine Sorg-
faltspflichtverletzung	begründet	einen	Schadensersatzanspruch.	
Darüber hinaus kann der Richter oder die Richterin eine Sanktion 
von bis zu 10 Millionen Euro verhängen.39 Die Entscheidung des 
Senats wird im Laufe des Sommers (2016) erwartet.

In der Schweiz wurde im Rahmen einer Motion (parlamentarischer 
Vorstoß eines Parlamentsmitglieds) ein Gesetzesvorschlag zur 
Sorgfaltspflichtprüfung	für	Unternehmen	bezüglich	Menschen-
rechte und Umwelt eingereicht.40 Dieser wurde am 11. März 
2015 mit einer Mehrheit von 95 Nein-Stimmen gegenüber 86 
Ja-Stimmen abgelehnt.41 Im Mai 2015 wurde eine Volksinitiative 
in der Schweiz gestartet. Der Initiativtext sieht Verfassungsände-
rungen	vor,	die	eine	Respektierungs-	und	Sorgfaltsprüfungspflicht	
für Unternehmen vorsieht sowie Durchsetzungsmechanismen 
und	Eingriffsnormbestimmungen	definiert.42 Im April 2016 wurden 
die 100.000 notwendigen Unterschriften für die Volksinitiative 
abgegeben, so dass die Verfassungsänderung nun durch die 
Bevölkerung abgestimmt werden wird.43

Die Arbeiterkammer Wien und das Netzwerk Soziale Verantwor-
tung (NeSoVe) haben in einer gemeinsam veröffentlichten Stu-
die44 vom European Center for Constitutional and Human Rights 
die	menschenrechtlichen	 Sorgfaltspflichten	 von	 europäischen	
Unternehmen bei ihren Auslandsaktivitäten rechtsvergleichend 
(Schweiz, Deutschland, Österreich) untersucht und sich der 
Frage	 gewidmet,	 wie	 der	 Sorgfaltspflichtmaßstab	 für	 Unter-
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nehmen hinsichtlich der Einhaltung von Menschenrechten bei 
Auslandsaktivitäten derzeit bestimmt ist. In einer weiteren Studie 
von NeSoVe zur Umsetzung der UN-Leitsätze für Wirtschaft und 
Menschenrechte wird die Implementierung menschenrechtlicher 
Sorgfaltspflichten	im	Zivilrecht	gefordert.45

7. Ausblick/Fazit

Das Thema Unternehmensverantwortung und Menschenrechte in 
der internationalen Liefer- und Wertschöpfungskette ist in Zeiten 
voranschreitender Globalisierung nicht wegzudenken. Das Recht 
als konstitutives und begleitendes Element gesellschaftlichen Zu-
sammenwirkens wird daher immer den geänderten Bedingungen 
angepasst werden müssen, wie auch das Recht selbst die Potenz 
besitzt, auf Realitäten steuernd einzuwirken. Das Allgemeine 
Bürgerliche Gesetzbuch geht auf das Kaiserliche Patent vom 
1.	Juni	1811	JGS	945	zurück.	Insofern	sind	die	Sorgfaltspflichten	
von Unternehmen im Lichte veränderter Wirtschafts- und Sozi-
alstrukturen zu beleuchten. Die Brandkatastrophe in Pakistan 
war von keinem direkt oder indirekt Beteiligten gewollt. Die 
Frage der Konsequenzen aus diesen und ähnlichen Vorfällen 
ist jedoch umstritten. Auf rechtlicher Ebene sind derzeit neben 
den Reformvorschlägen auch mehrere Gerichtsfälle anhängig, 
die mit Spannung erwartet werden: Rechtsfortbildung und damit 
Auslegung der Gesetze im Lichte des Zwecks der Gesetze sind 
ein weiteres Tool, den rechtlichen Anwendungsbereich und Schutz 
für die Geschädigten, wie Rechtssicherheit für die Unternehmen 
zu gerieren. Das Verhältnis von wirtschaftlichem Fortkommen 
und den mitunter auch negativen Wirkungen unternehmerischen 
Handelns ist mit einer Debatte um die Werte und Grundpfeiler 
unseres Wirtschaftens nachzukommen. Die juristischen Mittel 
hierbei auszuschöpfen ist ein Zugang, zu dieser Grundsatzde-
batte einen konstruktiven Beitrag zu leisten. 
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